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Unfallgeschehen 1.

1.1	 Entwicklung	 der	 meldepflichtigen	
und tödlichen Arbeitsunfälle 

Im Folgenden wird die Entwicklung des Un-
fallgeschehens anhand der von den Un-
fallversicherungsträgern erfassten melde-
pflichtigen	 und	 tödlichen	 Arbeitsunfälle	 von	
Erwerbstätigen im 10-Jahres-Zeitraum von 
2004-2013 betrachtet1).	Meldepflichtig	ist	ein	
Arbeitsunfall, wenn er eine Arbeitsunfähigkeit 
von mindestens drei Arbeitstagen zur Folge 
hat. Auf einheitlicher Datenbasis wird die Ent-
wicklung im Land Brandenburg der bundes-
weiten Entwicklung gegenübergestellt.

Die	 Zahl	 der	 meldepflichtigen	 Arbeitsunfäl-
le ging im betrachteten Zeitraum insgesamt 
sowohl bundes- als auch landesweit zurück. 
Der Rückgang war Schwankungen unterwor-
fen, die im Wesentlichen durch konjunkturelle 
Einflüsse	begründet	sind.

Im	Bundesgebiet	ist	die	Zahl	der	meldepflich-
tigen Arbeitsunfälle im betrachteten Zeitraum 

um 9 % auf ca. 960.000 Fälle und in Bran-
denburg um 28 % auf ca. 25.700 zurückge-
gangen. Ein Tiefstand wurde jeweils im Jahr 
2009 erreicht. 2010 stiegen bundesweit als 
auch landesweit die Fallzahlen wieder an. 
Während die Unfallzahlen im Bundesgebiet 
ab 2011 bereits wieder sanken, nahmen sie 
in Brandenburg, wenn auch nur leicht, weiter 
zu. Der Vergleich anhand der Arbeitsunfälle 
je 1.000 Erwerbstätige in Abbildung 30 belegt 
diese Entwicklung adäquat. Der Vergleich 
zeigt auf, dass in Brandenburg nach drei 
Jahren unterdurchschnittlicher Unfallquoten 
im Jahr 2012 die bundesweite Quote wieder 
überschritten wurde. Im Jahr 2013 war eine 
nochmals höhere Quote im Vergleich zum 
Vorjahr zu verzeichnen.

Maßgeblich für diese Entwicklung war, dass 
im Bundesgebiet bei steigender Erwerbstä-
tigkeit die Fallzahlen sanken, in Brandenburg 
jedoch bei etwa gleichbleibender Erwerbstä-
tigkeit die Fallzahlen  um ca. 400 Fälle je Jahr 
anstiegen.

Abbildung 30: Meldepflichtige Arbeitsunfälle in der Bundesrepublik und in Brandenburg 2004 - 
2013, jeweils bezogen auf 1.000 Erwerbstätige 

 (Quellen: s. Fußnoten S. 13, eigene Berechnungen) 
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Parallel zur Abnahme der meldepflichtigen 
Unfälle verringerte sich auch die Zahl der 
tödlichen Arbeitsunfälle im 10-Jahreszeit-
raum von 2004 - 2013. Bundesweit gingen 
diese um 33 % auf 606 Fälle und landesweit 
um 42 % auf 15 Fälle zurück. 

Die Quote der tödlichen Unfälle je 100.000 
Erwerbstätige (Abb. 31) sank bundes- wie 

landesweit mit klarem Trend, jedoch eben-
falls nicht kontinuierlich. Der wechselhafte 
Verlauf war bei der landesweiten Quote auf-
grund weitaus geringerer und mitunter stark 
wechselnder Fallzahlen wesentlich ausge-
prägter. Sie unterschritt im Jahr 2010 erst-
mals die  bundesweite Vergleichszahl. Im 
Jahr 2013 waren die Quoten auf erfreulich 
niedrigem Niveau identisch.  

Abbildung 31: Tödliche Arbeitsunfälle in der Bundesrepublik und in Brandenburg 2004 - 2013 
jeweils bezogen auf 100.000 Erwerbstätige 

 (Quellen: s. Fußnoten S. 13, eigene Berechnungen)

1.2 Tödliche Unfälle bei der Arbeit

Im Jahr 2013 waren im Zuständigkeitsbe-
reich des LAS sechs tödliche Unfälle bei der 
Arbeit zu verzeichnen, bei denen jeweils ein 
Beschäftigter ums Leben kam. 

Damit ist der bereits im Vorjahr erreichte 
niedrigste Stand seit Beginn der Registrie-
rung für das Land Brandenburg im Jahr 1991 
gehalten worden.  

Es ereigneten sich folgende tödlichen Unfälle:

•	 Absturz durch Stammbruch während des 
Ausästens in Klettertechnik, 

•	 Absturz in einer Windkraftanlage bei Rei-
nigungsarbeiten,

•	 auf dem Betriebsgelände von einem 
Radlader erfasst,

•	 tödliche Verletzung bei Störungsbeseiti-
gung an einer Betonplattenpresse,
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Abbildung 32:

Tödliche Unfälle 
bei der Arbeit im 
Betrieb und auf 
Baustellen 

(ohne tödliche 
Unfälle bei der 
Arbeit im  
Straßenverkehr)

Abbildung 33:

Tödliche Unfälle 
bei der Arbeit in 
Abhängigkeit von 
der Wirtschafts-
klasse

•	 tödliche Kopfverletzung bei Batterie-
wechsel eines Streufahrzeuges

•	 bei Transportarbeiten mit einem LKW 
tödlich verletzt.

Es wurde kein tödlicher Unfall auf einer Bau-
stelle registriert. Das ist insoweit bemerkens-
wert, da auf Baustellen seit Jahren eine hohe 

Unfallquote - beispielsweise im Jahr 2011 
allein sechs tödliche Absturzunfälle auf Bau-
stellen - zu verzeichnen waren.

Drei Unfälle sind landwirtschaftlichen Betrie-
ben zuzurechnen: beim Baumfällen, auf ei-
nem innerbetrieblichen Verkehrsweg und bei 
landwirtschaftlichen Dienstleistungen. Ein 
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Unfall ereignete sich bei der industriellen Fer-
tigung von Bauelementen im Baugewerbe.

1.3 Untersuchung von tödlichen und 
bemerkenswerten1) Unfällen  bei der 
Arbeit  

Insgesamt wurden sechs tödliche und 19 
bemerkenswerte Unfälle bei der Arbeit un-
tersucht. Es waren 27 Beschäftigte betroffen, 
wie im Vorjahr ausschließlich Männer. Mehr-
fachverletzungen ereigneten sich bei einer 
Kohlendioxidvergiftung, bei einer Verätzung 
und einer Verpuffung.

Wie schon in den Jahren zuvor war das Alter 
der Verunfallten auffällig: die Hälfte der Un-
fallbetroffenen war älter als 49 Jahre. Aber 
auch drei junge Beschäftigte im Alter von 17 
und 18 Jahren erlitten schwere Verletzungen, 
darunter zwei durch Absturz. Einer brach 
durch ein Wellasbestdach und der andere 
Jugendliche stürzte bei der Dachrinnenreini-
gung von einer Anlegeleiter.

2013 wurden sieben Absturzunfälle als töd-
liche oder bemerkenswerte Unfälle bei der 
Arbeit registriert, davon zwei auf Baustel-
len bei Abrissarbeiten. In vier weiteren Fäl-
len ereigneten sich Abstürze bei Wartungs-, 
Reparatur- und Reinigungsarbeiten und ein 
Beschäftigter stürzte mit dem zu fällenden 
Baum ab. 

Im Baugewerbe ereigneten sind insgesamt 
sieben bemerkenswerte und ein tödlicher 
Unfall: sechs auf Baustellen und zwei bei der 

industriellen Herstellung von Bauprodukten. 
In den Einzelbeispielen wird darauf einge-
gangen.

Ein weiterer Unfallschwerpunkt, die Landwirt-
schaft, trat mit drei tödlichen und drei bemer-
kenswerten Unfällen deutlicher hervor als in 
den Vorjahren. Die Unfälle ereigneten sich 
bei der Störungsbeseitigung an einer Biogas-
anlage, beim Baumfällen in Klettertechnik 
und in vier Fällen beim Umgang mit Trans-
portmitteln.

Elvira Doppler, LAS Zentralbereich 

elvira.doppler@las.brandenburg.de

1.3 Unfallbeispiele

Mangelhafte Arbeitsorganisation ist ge-
fährlich

In	einem	energieintensiven	Betrieb	finden	in	
der Regel Wartungs- und Instandhaltungsar-
beiten in der Tagschicht statt. So wird einmal 
im Monat auf einer Arbeitsbühne in 10 Me-
ter Höhe eine Verfüllmaschine zu Wartungs-
zwecken demontiert. Die unter der Maschine 
befindliche	Auflageeinrichtung	bleibt	bei	rou-
tinemäßigen Wartungs- und Instandhaltungs-
arbeiten liegen und dient als Absturzsiche-
rung. Am Unfalltag wurde diese mit entfernt, 
um einige Verbesserungen vorzunehmen. 
Dadurch entstand eine Bodenöffnung von ca. 
1,20 x 0,80 m. Diese Öffnung sollte mit einem 
Geländer gegen Absturz gesichert werden, 
was jedoch noch nicht erfolgen konnte, da 

1) Bemerkenswerte Unfälle und Schadensereignisse sind Unfälle und Schadensereignisse im Zusammenhang mit der 
Zuständigkeit der Arbeitsschutzbehörden, die mindestens eins der folgenden Merkmale aufweisen:

•	 Unfälle, bei denen Personen im Geltungsbereich des Arbeitsschutzgesetzes bei der Ausübung ihrer Tätigkeit im 
Zuständigkeitsbereich der Arbeitsschutzbehörden so verletzt werden, dass innerhalb von 30 Tagen der Tod infolge 
dieser Verletzungen eintritt,

•	 Unfälle mit schweren Verletzungen (z. B. voraussichtlich mehr als sechs Wochen stationäre Behandlung bzw. blei-
bender Körperschaden mit Anspruch auf eine gesetzliche Unfallrente),

•	 Massenunfälle (Unfälle, bei denen mehr als eine Person durch das gleiche Ereignis so erheblich verletzt wurden, 
dass deren sofortige stationäre Behandlung eingeleitet werden musste),

•	 Unfälle und Schadensereignisse, die aufgrund besonderer Umstände, insbesondere zur Vermeidung ähnlicher 
Ereignisse, eine Verallgemeinerung erfordern,

•	 Unfälle und Schadensereignisse, die besonders medienwirksam sein können,

•	 Schadensereignisse im Sinne des § 2 Abs. 3 der Schadensanzeigeverordnung.
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